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(2) Jede wiederholte Zuwiderhandlung gegen eine 
der im Abs. 1 angeführten Vorschriften wird, sofern nicht 
nach anderen Vorschriften eine höhere Strafe ange
droht ist, mit Gefängnis bis zu 6 Monaten und Geld
strafe bis zu 5000 DM oder mit einer dieser Strafen 
belegt.


